Die Taufe bei Jehovas Zeugen -- einst und jetzt

Im Glauben und in der religiösen Praxis von Jehovas Zeugen gibt es zwei auf die Bibel gegründete Handlungen, nämlich die Wassertaufe und das Abendmahl oder Gedächtnismahl, von denen man eigentlich annehmen sollte, daß sie wegen ihres biblischen Ursprungs beständig und unverändert sein sollten. Doch trifft das keineswegs zu, wie hier am Beispiel der Taufe und ihrer Vorbereitung und Durchführung aufgezeigt werden soll.

Was seit den Tagen C.T. Russells und der von ihm gegründeten ernsten Bibelforscher, den Vorläufern der heutigen Zeugen Jehovas, an der Taufzeremonie unverändert blieb, war erstens der äußere Ritus, nämlich der Vollzug der Taufhandlung durch vollständiges Untertauchen, und die Aussage, daß damit die ‚Hingabe an Jehova‘ symbolisiert werden solle. Darüber hinaus sind jedoch einige wesentliche Änderungen eingetreten. 

 Änderungen
Am bekanntesten unter den Zeugen ist vielleicht die Änderung des Wortlauts der beiden Fragen, welche die Taufbewerber am Ende der auf Kreis- und Bezirkskongressen gehaltenen Taufansprachen zu beantworten haben. 

C.T. Russell empfahl in seinen Schriftstudien, Band 6, Seite 459 (Ausgabe von 1926) folgende Formulierung, wobei er offenließ, ob man diese Worte im Rahmen der Taufansprache oder beim Untertauchen jedes einzelnen sprechen sollte:

...- im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, in dieser Autorität, taufe ich dich in Christum.

Bereits nach dem zweiten Weltkrieg wurden an Stelle einer Taufformel zwei Fragen gestellt, wie sie im Wachtturm vom 1.8.1973, Seite 472, zu finden sind:

1. Hast du deine Sünden bereut, und bist du umgekehrt, da du erkannt hast, daß du vor Jehova Gott als verurteilter Sünder dastehst, der der Rettung bedarf, und hast du vor ihm anerkannt, daß diese Rettung von ihm, dem Vater, kommt, und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus? 

2. Hast du dich aufgrund dieses Glaubens an Gott und an seine Rettungsvorkehrung Gott rückhaltlos hingegeben, um fortan seinen Willen zu tun, wie er ihn dir durch Jesus Christus und durch die Bibel unter der erleuchtenden Kraft des heiligen Geistes offenbart? 

 

Dabei war es üblich, die Worte des Taufauftrags Jesu gemäß Matthäus 28:19 wenigstens in der Taufansprache zu erwähnen und zu erklären.

In den achtziger Jahren wurde jedoch der Wortlauf der beiden Fragen gemäß Wachtturm vom 1.6.1985, Seite 30, verändert wie folgt:

1. Hast du auf der Grundlage des Opfers Jesu Christi deine Sünden bereut und dich Jehova hingegeben, um seinen Willen zu tun? 

2. Bist du dir darüber im klaren, daß du dich durch deine Hingabe und Taufe als ein Zeuge Jehovas zu erkennen gibst, der mit der vom Geist geleiteten Organisation Gottes verbunden ist? 

Dabei konnte man feststellen, daß die Worte des Taufauftrags Jesu - so beobachtet während eines Kreiskongresses im Dezember 2006 – oder auch nur ein Hinweis auf die Taufe im Namen Jesu Christi nicht mehr erwähnt wurden. 

Wenn man die Texte vergleicht, dann ist zu erkennen, daß hier nicht eine einfache Textänderung vorgenommen wurde. Die erste Formulierung richtete sich noch ganz nach der Heiligen Schrift; die zweite Formulierung enthielt noch Hinweise auf Jesus, auf die Bibel, auf den Heiligen Geist. Es gab keinerlei Bezugnahme auf eine menschliche religiöse Organisation. Man pflegte zu jener Zeit sogar zu betonen, daß man durch die Taufe nicht Mitglied irgend einer Kirche oder Gemeinschaft würde, sondern daß die Taufe ein Vorgang allein zwischen Gott, Jesus Christus und dem Getauften sei.

Die letzte und heutige Formulierung veränderte substantiell die vorhergehende; hier wird deutlich gesagt, daß man durch die Taufe zu einem Mitglied der Organisation Gottes, also der Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas würde. Entsprechend wurde und wird in den Taufansprachen die Loyalität zu dieser Organisation, die Verantwortung und Dankbarkeit ihr gegenüber, überdeutlich herausgestellt. Das entspricht im Übrigen auch dem Statut der Religionsgemeinschaft, das in $ 13 (1) ausdrücklich sagt:

Wer rechtmäßig als Zeuge Jehovas getauft wurde und mit einer Versammlung im Wirkungsbereich der Religionsgemeinschaft verbunden ist, ist Mitglied der Religionsgemeinschaft. 

Das ist etwas ganz Anderes als das, was man früher in Taufansprachen den Taufbewerbern hinsichtlich der Bedeutung der Taufe erklärt hatte. Dazu kommt noch, daß gemäß der Präambel des Statuts unter (4) zu dem religionsgemeinschaftlichen Recht auch das von der Leitenden Körperschaft vermittelte Verständnis der biblischen Lehre gehört; das heißt, daß nicht mehr das Gewissen des Einzelnen, sein Verständnis und sein Glaube entscheiden darüber, ob er oder sie eine bestimmte Lehre oder Lehraussage annimmt; vielmehr fordert das die Religionsgemeinschaft als ihr Religionsrecht ein!

Dazu trägt auch eine andere Änderung bei, die im Zusammenhang mit der Taufe im Laufe des letzten Jahrhunderts eingeführt wurde; ich möchte dieses Verfahren ‚Vorprüfung‘ nennen1

Während man bis in die Mitte des 2o. Jahrhunderts hinein sich nach eigenem Entschluß taufen lassen konnte, ohne formell ‚examiniert‘ zu werden, wurde seitdem eine durch möglichst drei Älteste vorzunehmende Befragung des Taufbewerbers angeordnet. Die Fragen wurden durch die Organisation vorgegeben. Zwar wäre nichts dagegen einzuwenden, einem Taufbewerber in einer Art ‚seelsorgerischem‘ Gespräch die Bedeutung der Taufe vor Augen zu führen; aber die vorgegebenen Fragen erwecken eher den Eindruck, daß man sich vergewissern will, ob der Betreffende auch allen Lehren der Organisation zustimmt; man möchte ihm diese Lehren in der Befragung noch einmal besonders einprägen. Doch wie steht es mit der im Zusammenhang mit der Taufe überragenden Stellung Jesu Christi?

C.T.Russell schrieb in dem o.a. Band der Schriftstudien, Seite 454:

Daher betrachten wir alle als Brüder in Christo Jesu .... sofern sie den Herrn als ihren Erlöser bekennen....

Russell erklärte in seinen Schriften, daß man, wenn man zu Gott kommen wolle, zuerst zu Jesus kommen müsse; denn ‚niemand kommt zum Vater außer durch Jesus‘ (Johannes 14:6); daher ist auch die Taufe in seinem Namen stets ein Kennzeichen für die christliche Taufe gewesen. 

Der gleiche Gedanke wird auch noch in dem von der Wachtturm-Gesellschaft herausgegebenen Buch ‚Gott bleibt wahrhaftig‘ geäußert, zum Beispiel in seiner revidierten deutschen Ausgabe, Seiten 318 und 321:

Um Gott finden zu können, muß man zuerst zu Jesus gehen .... Die Täuflinge müssen "im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes" getauft werden 

Solche Gedanken in den Taufansprachen von heute zu finden, dürfte kaum möglich sein. Die Organisation, ihre Stellung und Ansprüche haben solche biblischen Gedanken verdrängt.

Auch über die Bedeutung der Symbolik der Taufe gab es eine Änderung; C.T. Russell schrieb in dem schon erwähnten Band auf Seite 445, daß die Wassertaufe – das ‚Begraben‘ im Wasser – nur ein Symbol sei für Taufe in Christus gemäß Römer 6, also für etwas, was Gott durch Christus für und mit uns tut. Dagegen schreibt die Organisation in ihrem aktuellen Buch ‚Was die Bibel wirklich lehrt‘ im 18. Kapitel, Absatz 24:

Das völlige Eintauchen ins Wasser versinnbildlicht, daß man im Hinblick auf seine frühere Lebensweise gestorben ist. Das Auftauchen aus dem Wasser bedeutet, daß man nun lebt, um den Willen Gottes zu tun.

Hier besteht die Symbolik also ganz aus etwas, wozu der Mensch sich entschließt und zu tun beabsichtigt oder auch tut. Das ist allein menschliche Leistung. Theoretisch könnte auch ein Nichtgläubiger sich entschließen, ein neues Leben zu beginnen, und diesen Entschluß durch eine Wassertaufe zu symbolisieren.

Wenn man die heutige Praxis der Taufe bei Jehovas Zeugen und ihre Deutungen und Aussagen betrachtet, dann muß man zwar bestätigen, daß diese Menschen als Jehovas Zeugen getauft wurden und werden, aber ist diese Taufe in ihrem Kern noch christlich? 

